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RS OGH 1994/5/19 2Ob39/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1994

Norm

EKHG §11 B2

Rechtssatz

Wenn der Unfallhergang ungeklärt blieb und keine Umstände festgestellt werden, aus denen sich ein Verschulden oder

eine unterschiedliche Betriebsgefahr eines der beteiligten Fahrzeuge ergibt, ist der Schaden 1 : 1 zu teilen.

Entscheidungstexte

2 Ob 39/94

Entscheidungstext OGH 19.05.1994 2 Ob 39/94

Schlagworte

SW: Auto
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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